§ 5 GOZ
Bemessung der Gebühren für Leistungen des Gebührenverzeichnisses

(1) Die Höhe der einzelnen Gebühren bemisst sich nach dem Einfachen bis Dreieinhalbflachen des Gebührensatzes. Gebührensatz ist der Betrag, der sich ergibt, wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des Gebührenverzeichnisses mit dem Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert beträgt 5,62421 Cent. Bei der Bemessung von Gebühren sind Bruchteile [von Pfennigen] auf volle [Pfennig-]Beträge abzurunden.

(2) Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben. In der Regel darf eine Gebühr nur zwischen dem Einfachen und dem 2,3fachen des Gebührensatzes bemessen werden; ein Überschreiten des 2,3fachen des Gebührensatzes ist nur zulässig, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies rechtfertigen.

Kommentierung

Gebührenrahmen: „Einfacher bis dreieinhalbfacher Gebührensatz“

§ 5 GOZ enthält eine nur im Rahmen einer abweichenden Vereinbarung nach § 2 GOZ dispositive Regelung. Darüber hinaus ist die Regelung der Gebührenbemessung für den Zahnarzt verbindlich. Der Gebührenrahmen liegt zwischen dem Einfachen und dem Dreieinhalbfachen des Gebühren-satzes. Gebührensatz ist dabei der Betrag, der sich aus der Multiplikation der Punktemenge der ein-zelnen Leistung mit dem Punktewert (§ 5 Abs. 1 Satz 3 GOZ) ergibt. Der „Einfachsatz“ (1,0 bis 2,3facher Satz) gilt für Leistungen, die keinerlei Schwierigkeiten haben oder mit geringem Zeitaufwand erledigt werden können. Liegen diese Umstände nicht vor, handelt es sich nicht mehr um eine un-problematische und kostengünstige Leistungserbringung, so dass der Einfachsatz nicht mehr eine angemessene Vergütung darstellt. Der Verordnungsgeber ist gemäß § 15 Abs. 2 des Zahnheil-kundegesetzes nur ermächtigt, in der Gebührenordnung einen Mindest- und einen Höchstsatz für die zahnärztlichen Leistungen festzulegen. Grund hierfür ist, dass auch bei identischen Leistungen im zahnärztlichen Bereich der Aufwand jeweils stark differieren kann. Der „kleine Gebührenrahmen“ (1,0 bis 2,5fache Satz) ist dagegen anzuwenden, wenn gem. § 6 Abs. 1 GOZ i. V. m § 5 Abs. 3 GOZ Leistungen nach den Abschnitten E, M und O der GOÄ erbracht werden.

Die Erstellung eines Gebührenrahmens soll eine „Austauschgerechtigkeit“ ermöglichen, d. h. im Einzelfall soll unter Berücksichtigung aller Umstände und der Interessen der Vertragsparteien eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden. Dieser Gebührenrahmen darf in der Regel weder über- noch unterschritten werden. Eine Unterschreitung ist lediglich nach den Umständen des Einzel-falls möglich. Solche Fälle, in denen die Gebühr aus sozialen Gründen unterschritten werden müsste, sind äußerst selten. Eine Überschreitung ist immer im Wege des § 2 GOZ (abweichende Verein-barung zwischen Zahnarzt und Patient) möglich.

Grundlagen der Gebührenbestimmung

Nach Abs. 2 Satz 1 hat der Zahnarzt die Gebühren „nach billigem Ermessen“ zu bestimmen. Dabei hat er Schwierigkeiten, Zeitaufwand und die Umstände des Einzelfall zu berücksichtigen. Hierbei findet der allgemeine zivilrechtliche Grundsatz des § 315 Abs. 1 BGB Anwendung, wonach dann, wenn die Leistung von einem Vertragspartner bestimmt werden soll, im Zweifel anzunehmen ist, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. Hierdurch wird eine willkürliche oder in das freie Belieben des Zahnarztes gestellte Gebührenbestimmung verhindert. Der Zahnarzt hat hingegen eine, unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und der in vergleichbaren Fällen üblicher-

weise geforderten Gebühren, angemessene Gebührenhöhe zu bestimmen. Die Ausübung des Ermes-sens ist an bestimmte Bemessungskriterien gebunden. Die in Absatz 2 genannten Kriterien sind dabei nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen. Diese sind vielmehr als ein Hinweis auf die vom Zahnarzt zu beachtenden Gesichtspunkte zu verstehen. Als enumerative Aufzählung ist Abs. 2 schon deshalb nicht zu verstehen, da dies eine Einschränkung des Ermessenspielraumes für den Zahnarzt bedeuten würde. Die Ausübung des billigen Ermessens nach § 315 Abs.1 BGB geht gerade davon aus, dass alle für die Leistungshöhe entscheidenden Gesichtspunkte Berücksichtigung finden. Der Zahnarzt ist verpflichtet, seiner Gebührenbemessung eine „individuelle Bewertung“ des Einzelfalls zugrunde zu legen. Unzulässig ist danach die generelle Anwendung eines einheitlichen, an den durchschnittlichen Erfahrungssätzen orientierten Steigerungssatzes. Die Ermessensausübung muss sich grundsätzlich auf jede einzelne Leistung beziehen und nicht auf den gesamten Behandlungsfall. Dies ergibt sich aus den Legaldefinitionen von Gebühren und Gebührensatz (§§ 4, 5 Abs. 1 GOZ), wonach sich diese Begriffe auf die einzelnen Leistungen des Gebührenverzeichnisses beziehen. Ab-weichend hiervon können sich jedoch die vom Zahnarzt anzuwendenden Bemessungskriterien auf alle in einem Behandlungsfall erbrachten Leistungen gleichmäßig auswirken, so dass zulässigerweise auch für alle erbrachten Leistungen der gleiche Steigerungssatz anwendbar ist. Die Anwendung eines einheitlichen Steigerungssatzes wird nur dann nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 2 GOZ gerecht, wenn er nicht auf einer tatsächlichen Ermessensausübung beruht.

Bemessungskriterien

1. Schwierigkeiten der einzelnen Leistungen

Als erstes hat der Zahnarzt seine Gebührenbestimmung an den Schwierigkeiten der einzelnen Leistungen zu orientieren. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad nach fachlichen Kriterien zu beurteilen. Gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 GOZ scheiden dabei solche Kriterien von vorneherein aus, die bereits in der Leistungsbeschreibung des Gebührenverzeichnisses Berücksichtigung gefunden haben. So kann 
z. B. bei der Entfernung eines tieffrakturierten Zahnes keinen höheren Steigerungssatz rechtfertigen, wenn hierbei Schwierigkeiten auftreten, da diese bereits in der besonderen Leistungsbeschreibung der GOZ-Pos. 302 berücksichtigt wurden gegenüber einfacheren Zahnentfernungen in GOZ-Pos. 300, 301.

Es können somit nur Variationen des Schwierigkeitsgrades innerhalb einer vom Gebührenverzeichnis festgelegten Leistungsbeschreibung eine Auswirkung auf die Steigerungssatzhöhe haben. Danach sind leicht zu erbringende Leistungen im unteren, schwierig zu erbringende Leistungen im oberen Bereich des Gebührenrahmens anzusiedeln. Bei der Beurteilung des Schwierigkeitsgrades hat der Zahnarzt die Bewertung unter fachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen. Dabei spielen jedoch sowohl objektive als auch subjektive Kriterien eine Rolle. 

2. Umstände bei der Ausführung

Hier wird der Aufwand berücksichtigt, der bei der Ausführung eines bestimmten Verfahren auftreten kann. So z. B. bei einer zeitraubenden Behandlung eines behinderten Kindes oder aber die Behandlung eines Patienten, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Unter „Aufwendungen“ im Sinne dieser Vorschrift werden nur solche Aspekte verstanden, die nicht bereits durch andere Regelungen aufgefangen werden. Soweit besondere Umstände bereits zu einer erhöhten Schwierigkeit oder zu erhöhtem Zeitaufwand führen, so ist dies bereits in diesen, vorgenannten Kriterien gebührensteigernd enthalten und kann nicht nochmals berechnet werden.

Nach dem Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 17.09.1992, Az: 4 S 2084/91 (siehe auch Urteil des BVerwG v. 17.02.1994, Az: 2 C 12.93), fallen unter § 5 Abs. 2 GOZ nicht nur „patienten-bezogene Umstände“ bei den Erschwernisgründen, sondern auch „Besonderheiten des ange-wandten Verfahrens“ („verfahrensbezogene Umstände“) können einen erhöhten Steigerungssatz aufgrund erheblicher Schwierigkeiten und/oder Zeitaufwandes begründen. Es kann jedoch auch hier nicht generell davon ausgegangen werden, dass die Behinderung eines Kindes zu einer Erhöhung des Gebührensatzes berechtigt. Das Verhalten im Einzelfall ist maßgebend. Nicht zu berücksichtigen sind dagegen alle Umstände, die nicht zu einem erhöhten Aufwand des Zahnarztes führen, wie z. B. seine besondere fachliche Qualifikation. Ebenso wenig finden Umstände Berücksichtigung, die sich nicht in einer erhöhten mentalen Anspannung des Zahnarztes, sondern lediglich in erhöhtem mate-riellen Aufwand niederschlagen. Denn derartige Aufwendungen sind in der Regel durch die Sonder-regelungen im Gebührenverzeichnis bzw. durch die §§ 8, 9 GOZ erfasst.

Eine Ausnahme besteht, wenn diese Kosten nach der GOZ nicht gesondert berechnet werden können; z. B. bei den in § 4 Abs. 3 GOZ genannten Bereichen sowie bei bestimmten Material- und Laborkosten, für die sich im Verzeichnis Sonderregelungen finden (GOZ-Pos. 610-615, 802- 804 und 807).

3. Schwierigkeiten bei Krankheitsfall

Schwierigkeiten der einzelnen Leistungen können sich auch aus der Schwierigkeit des Krank-heitsfalles ergeben. Voraussetzung ist hier jedoch, dass sich die Schwierigkeit des Krankheitsfalles in der Schwierigkeit der einzelnen Leistung niederschlägt. Da aber die Schwierigkeit der einzelnen Leistung ohnehin bereits gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ zu berücksichtigen ist, ändert sich an diesem Bemessungskriterium nichts. Die GOZ verlangt somit auch in diesem Fall eine auf die einzelne Leistung bezogene Bewertung und geht nicht generell von einer besonderen Schwierigkeit einzelner oder aller Leistungen aus. Die Beurteilung des Schwierigkeitsgrades hat sowohl nach objektiven als auch nach subjektiven Kriterien zu erfolgen.

Der Zahnarzt hat zunächst unter fachlichen Gesichtspunkten die aufgetretene Schwierigkeit in Rela-tion zu den üblicherweise in seiner Praxis auftretenden Schwierigkeiten zu setzen. Ein durchschnitt-licher Grad der Schwierigkeit führt dabei zu einem Steigerungssatz im mittleren Bereich des Gebührenrahmens; Abweichungen von diesem Durchschnitt nach oben oder unten rechtfertigen eine Anpassung des Steigerungssatzes in entsprechender Richtung.

4. Zeitaufwand

Auch der Zeitaufwand der einzelnen Leistung kann vom Zahnarzt zur Begründung der Steigerung des Gebührensatzes herangezogen werden. Gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 GOZ sind auch hier Bemessungs-kriterien außer Acht zu lassen, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt wurden. Soweit daher im Gebührenverzeichnis für bestimmte Leistungen Mindestzeiten vorgesehen sind, z. B. GOZ-Pos. 100, 101, kann dieser Zeitaufwand nicht als Kriterium für einen höheren Steigerungssatz heran-gezogen werden, es sei denn, im konkreten Fall würde die vorgesehene Mindestzeit überschritten werden. Bei einer Leistung mit Mindestzeit ist darüber hinaus zu beachten, dass keine volle Gebühr berechnet werden kann, wenn die Mindestzeit unterschritten wird. Handelt es sich um eine Leistung mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, wird in der Regel auch ein erhöhter Zeitaufwand bei der Leistung einhergehen.

Regelspanne

In § 5 Abs. 2 Satz 4 GOZ wird bestimmt, dass die Gebühren in der Regel nur zwischen dem Ein-fachen und dem 2,3fachen Satz liegen dürfen. Danach ist eine Überschreitung nur zulässig, wenn Besonderheiten der Bemessungskriterien dies rechtfertigen. Für diesen Fall ist die Überschreitung des 2,3fachen Satzes gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ in der Rechnung schriftlich zu begründen.

Der Zahnarzt hat somit in jedem Fall unter Anwendung der Kriterien des § 5 Abs. 2 Satz 4 GOZ das angemessene Honorar zu bestimmen. Er ist durch diese Vorschrift nicht daran gehindert, über den 2,3fachen Satz hinaus zu liquidieren, wenn dadurch eine angemessene Vergütung sichergestellt ist. Es wird hierbei nur eine besondere Dokumentationspflicht hinsichtlich der Ermessensentscheidung seitens des Zahnarztes verlangt. Der Umstand, dass der Zahnarzt ohne besondere Begründung Gebühren bis zum 2,3fachen Satz verlangen kann, rechtfertigt allerdings noch nicht die gewohn-heitsmäßige Anwendung dieses Steigerungssatzes. Vielmehr ist von Seiten des Zahnarztes auch in diesem Fall eine konkrete Entscheidung anhand des Einzelfalles zu treffen.

Eine Überschreitung des Regelsatzes ist nur zulässig, wenn besondere Voraussetzungen dies rechtfertigen. Für eine Überschreitung des Regelsatzes ist keine Vereinbarung im Sinne von § 2 GOZ erforderlich. Sie liegt vielmehr in der Kompetenz des Zahnarztes im Rahmen seiner pflicht-gemäßen Honorarbestimmung. Es kommen hierfür nur Behandlungen in Frage, bei denen sich die Schwierigkeit der Leistungserbringung, aufgrund von Besonderheiten in einem oder mehreren Be-messungskriterien, von der im normalen Rahmen liegenden Schwierigkeit abhebt. Die Überschreitung des 2,3fachen Gebührensatzes ist immer nach § 10 Abs. 3 Satz 1 schriftlich in der Rechnung zu begründen. Im Streitfall hat der Zahnarzt die Beweislast dahingehend, warum eine Überschreitung des Regelsatzes angezeigt war.

Urteile

	OVG Lüneburg
(U. v. 05.04.2011)

Az. 5 LB 231/10


	In dem Urteil wurde die bereits mit dem vorhergehenden Beschluss des OVG Lüneburg vom 06.09.2010, Az. 5 LA 298/09, geäußerte Rechtsmeinung zum Begründungserfordernis bei Schwellenwertüberschreitungen bestätigt. 

	VG Saarland
(U. v. 05.10.2010)

Az. 3 K 640/10


	Streitpunkt in dem Verfahren war die Erstattung einer in DAT eingebrachten Einlagefüllung. Diese wurde vom Zahnarzt analog GOZ-Pos. 216 mit einem Steigerungsfaktor von 2,3 liquidiert. Die Beihilfe hat zwar die analoge Abrechnung anerkannt, jedoch eine Erstattung über den 1,5 fachen Steigerungsfaktor hinaus abgelehnt. Dabei beruft sie sich auf eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums des Inneren vom 15.04.2009, wonach eine analoge Abrechnung der GOZ-Pos. 215 bis 217 nur bis zu einem Steigerungsfaktor von 1,5 als erstattungsfähig anerkannt werden darf. 

Das Gericht ist der Beihilfe nicht gefolgt und hat sie zur Erstattung, auch des über den Steigerungsfaktor von 1,5 hinausgehenden Betrages, verurteilt. Das Gericht begründet dies damit, dass der § 5 GOZ keinen Hinweis auf Einschränkungen der Abrechnung bis zum Schwellenwert enthält. Dies gilt auch für analog abgerechnete Leistungen. Insbesondere ist für eine Liquidation bis zum Schwellenwert keine gesonderte Begründung notwendig. Das Schreiben des Bundesministeriums des Inneren entfaltet keine Bindungswirkung nach außen, sondern stellt ein reines Verwaltungsinternum dar. Dies muss zwar von untergeordneten Beamten der Beihilfe beachtet werden, kann aber die Regelungen der GOZ weder modifizieren noch auslegen.



	OVG Lüneburg
(B. v. 06.09.2010)

Az. 5 LA 298/09


	Das Oberverwaltungsgericht hatte sich als Berufungsinstanz mit einem erstinstanzlichen Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover auseinanderzusetzen. Streitig war die Erstattung der GOZ-Pos. 610 und 611, die beide vom Zahnarzt mit einem Steigerungsfaktor von 3,5 in Ansatz gebracht wurden. Zur Begründung für die Schwellenwertüberschreitung wurde starker Speichelfluss, enge Mundöffnung sowie der erhöhte Wangentonus angeführt. Die Beihilfestelle fand diese Begründung nicht ausreichend und kürzte die Erstattung auf den Schwellenwert. Das erstinstanzliche Gericht folgte der Beihilfestelle und wies die Klage auf vollständige Erstattung der zahnärztlichen Liquidation mit der Begründung zurück, dass die Angemessenheit von den Schwellenwert überschreitenden beihilfefähigen Aufwendungen besonders außergewöhnliche Schwierigkeiten verlangt, mit denen im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung regelmäßig nicht zu rechnen sei, während Schwierigkeiten, die bloß über dem Durchschnitt lägen, nur die volle Ausschöpfung des Schwellenwertes und nicht dessen Überschreitung rechtfertigen können. Dieser Begründung ist das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entgegengetreten und hat deutlich gemacht, dass diese Ansicht im allein maßgeblichen § 5 GOZ keinerlei Stütze findet. Weder die Zivilgerichte noch die Verwaltungsgerichte haben es in ihrer bisherigen Rechtsprechung als fehlerhaft angesehen, wenn persönlich-ärztliche Leistungen, die sich in einem Bereich durchschnittlicher Schwierigkeiten und einem durchschnittlichen Zeitaufwand befinden, sowie nicht durch Erschwernisse gekennzeichnet sind, zum Schwellenwert abgerechnet werden. Hiermit erweist sich die Auffassung des Verwaltungsgerichts Hannover, über dem Durchschnitt liegende Schwierigkeiten könnten eine Überschreitung des Schwellenwerts bei der Gebührenabrechnung nicht rechtfertigen, als unvereinbar. Vor diesem Hintergrund war dem Antrag auf Zulassung der Berufung stattzugeben.


	VGH München
(B. v. 12.07.2010)

Az. 14 BV 09.808


	Gegenstand des Rechtsstreits war die Erstattung von in DAT eingebrachten Einlagefüllungen. Diese wurden vom Zahnarzt analog der GOZ-Pos. 216 bis 217 mit einem Steigerungsfaktor von 2,3 abgerechnet. Die Beihilfe hat zwar die analoge Abrechnung anerkannt, jedoch eine Erstattung über den 1,5 fachen Steigerungsfaktor hinaus abgelehnt. Dabei beruft sie sich auf eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums des Inneren vom 15.04.2009, wonach eine analoge Abrechnung der GOZ-Pos. 215 bis 217 nur bis zu einem Steigerungsfaktor von 1,5 als erstattungsfähig anerkannt werden darf. Weder das erstinstanzliche, noch das Berufungsgericht ist der Beihilfe gefolgt. Beide Instanzen verurteilten die Beihilfe zur Erstattung, auch des über den Steigerungsfaktor von 1,5 hinausgehenden Betrages. Die Gerichte begründeten dies damit, dass der § 5 GOZ keinen Hinweis auf Einschränkungen der Abrechnung bis zum Schwellenwert enthält. Dies gilt auch für analog abgerechnete Leistungen. Insbesondere ist für eine Liquidation bis zum Schwellenwert keine gesonderte Begründung notwendig. Das Schreiben des Bundesministeriums des Inneren entfaltet keine Bindungswirkung nach außen, sondern stellt ein reines Verwaltungsinternum dar. Dies muss zwar von untergeordneten Beamten der Beihilfe beachtet werden, kann aber die Regelungen der GOZ weder modifizieren noch auslegen. Weitergehender substantiierter Vortrag, warum die Bemessung des Zahnarztes nicht angemessen sein sollte, ist von Seiten der Beihilfe nicht erfolgt. Die Berufung der Beihilfe war deshalb zurückzuweisen.


	VG Stuttgart
(U. v. 21.09.2009)

Az. 12 K 6383-07
	In Streit standen mehrer Begründungen für die Schwellenwertüberschreitung. Das Gericht hat im Einzelnen hierzu festgestellt, dass eine Überschreitung des Schwellenwertes bei der GOZ-Pos. 102 nicht mit der hohen Anzahl zu fluoridierenden Flächen begründet werde kann. Diese Begründung sei unzulässig, da die Gebühr unabhängig von der Zahl der behandelten Zähne in Ansatz gebracht wird. Die Begründung der Überschreitung bei der GOZ-Pos. 610 mit "Patientenspezifischen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad/Zeitaufwand bei ungünstiger Zahnstellung u. indirekter Klebetechnik und/oder Überkorrektur zur Erhöhung der Stabilität des Endergebnisses" genügt nicht den Anforderungen der GOZ. Sie ist weder eindeutig noch nachvollziehbar. Darüber hinaus wurde zur Begründung eine allgemeine Behandlungsmethode (indirekte Klebetechnik) herangezogen, mit der das Überschreiten nicht begründet werden darf


	Sächsisches Oberverwaltungsge-richt
(U. v. 01.04.2009)

Az: 2 A 86/08
	Gegenstand der Entscheidung waren adhäsive Kompositfüllungen. Die Erstattung auf Basis einer analogen Berechnung nach den Gebührenziffern 215 bis 217 GOZ mit einem Steigerungsfaktor von 2,3 wurde von Seiten der Beihilfestelle abgelehnt. Dieses sah nur einen Steigerungsfaktor von 1,5 für gerechtfertigt. 
Das Gericht ist dem nicht gefolgt. Es stellt fest das die Gebührenbemessung nach § 5 GOZ grundsätzlich im Ermessen des Zahnarztes liegt. Soweit sich der Steigerungsfaktor zwischen dem einfachen und 2,3fachen Satz bewegt ist auch keine Begründung durch den Zahnarzt notwendig. Hiervon ausgehend begegnet die hier durch den Zahnarzt vorgenommene Ansetzung des Steigerungsfaktors 2,3 - sogenannter Schwellenwert - keinen Bedenken. Die Gebühr bewegt sich in dem durch § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ vorgegebenen Rahmen. Sie geht nicht über den in § 5 Abs. 2 Satz 4 GOZ vorgegebenen Schwellenwert, dessen Überschreitung nur bei eng umschriebenen Besonderheiten zulässig ist, hinaus. Anhaltspunkte dafür, dass der Zahnarzt das ihm eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt hätte, sind nicht ersichtlich.
Eine Abweichung von der in § 5 Abs. 2 GOZ vorgesehenen Art der Gebührenbemessung ist auch nicht durch die vom Bundesministerium des Innern erlassenen Hinweise vom 8.7.2005 veranlasst, die eine analoge Berechnung von Dentin-Adhäsiv-Kompositfüllungen nach den Positionen 215-217 GOZ nur bis zu einem Steigerungsfaktor von 1,5 als angemessen erachten. Diese Rundschreiben haben bei der Beurteilung der Rechtslage keine Bedeutung.



	VG München
(U. v. 05.02.2009)

Az. M 17 K 08.3610
	Gegenstand der Entscheidung waren adhäsive Kompositfüllungen. Die Erstattung auf Basis einer analogen Berechnung nach den Gebührenziffern 215 bis 217 GOZ mit einem Steigerungsfaktor von 2,3 wurde von Seiten der Beihilfestelle abgelehnt.

Ausgehend von den Grundsätzen der Gebührenbemessung (nach billigem Ermessen im Sinne von § 315 ff. BGB) in § 5 GOZ stellte das Verwaltungsgericht fest, dass auch der BGH (U. v. 8.11.2007, BGHZ 174, 101), der für die Auslegung der einschlägigen §§ 315 ff. BGB das sachnähere Gericht ist, keinen Ermessensfehlgebrauch darin sieht, wenn persönlich-ärztliche Leistungen, die sich in einem Bereich durchschnittlicher Schwierigkeit befinden, zum Schwellenwert abgerechnet werden. Bei der analogen Anwendung der Positionen 214 bzw. 215 bis 217 GOZ ist daher die in der Gebührenposition beschriebene Leistung ein tauglicher Maßstab für die vorzunehmende Gebührenbemessung.

An dieser Rechtslage ändern auch die Hinweise des Bundesministers des Inneren durch Rundschreiben vom 8. Juli 2005 und der Erlass des Bundesministers der Verteidigung vom 13. August 2007 nichts, da diesen keine Rechtsnormqualität zukommt. 



	VG Hannover
(U. v. 22.01.2008)

Az. 13 A 1148/07
	Das Gericht hat sich mit einer Rechnung über eine Wurzelbehandlung auseinandergesetzt in welcher in mehreren Positionen der 3,5 fache Steigerungssatz angesetzt wurde. Von Seiten der Beihilfestelle wurde die Erstattung des den 2,3fachen Satz übersteigenden Teils mangels einer ausreichenden Begründung abgelehnt. Das Gericht ist dieser Auffassung größtenteils nicht gefolgt und hat das Land zur Erstattung verurteilt. Dabei hat das Gericht auch ausgeführt, dass keine überhöhten Anforderungen an die Begründung der Schwellenwertüberschreitung gestellt werden dürfen. Es kann nicht sein, dass der Begründungsaufwand die Zeit für die eigentliche Behandlung überschreitet. Der Zahnarzt ist nicht dazu verpflichtet quasi ein Gutachten zu erstellen. Auch hat das Gericht festgestellt, dass der Zahnarzt die Begründung auch nachträglich durch eine andere ersetzen kann, denn der § 10 Abs. 3 Satz 2 GOZ enthält kein Verbot, eine versehentlich falsche Begründung durch eine sachlich richtige zu ersetzen


	OLG Brandenburg
(U. v. 14.09.2006)

Az: 12 U 31/06
	Das Gericht hatte als Berufungsgericht darüber zu befinden, ob ein Heil- und Kostenplan verbindlich die Kosten einer Behandlungsmaßnahme festlegt und ob der Steigerungssatz des Heil-und Kostenplanes im Nachhinein noch überschritten werden kann.

Für den Teilbereich der zahntechnischen Leistungen hat das Gericht eine Verbindlichkeit abgelehnt, da diese Kosten bei Fremdvergabe nur geschätzt werden können. Die tatsächlichen Kosten können erst nach Herstellung genau beziffert werden. Dies kann jedoch nicht zu Lasten des Zahnarztes gehen.

Im Hinblick auf die zahnprothetischen Leistungen kann jedoch der behandelnde Zahnarzt eine genauere Kostenschätzung vornehmen. Es ist deshalb grundsätzlich von einer Verbindlichkeit der im Heil- und Kostenplan festgelegten Beträge auszugehen. Soweit der behandelnde Zahnarzt in seinem Heil- und Kostenplan von einem 2,3fachen Gebührensatz ausgegangen ist, bedarf es einer ausreichenden und nachvollziehbaren Begründung, wenn er hiervon nach oben hin abweichen möchte. Dies ergibt sich schon aus § 5 Abs. 1 GOZ.

Eine schlagwortartige Begründung ohne Bezug auf den Einzelfall genügt diesen Anforderungen nicht. Der Zahnarzt muss sich in diesem Fall an seinem Heil- und Kostenplan festhalten lassen.



	VG Saarland
(U. v. 18.01.2006)

Az: 3 K 376/05
	Das Gericht hat in seiner Entscheidung die beihilferechtliche pauschalierte Ablehnung der Überschreitung des Schwellenwertes (2,3fach) bis zum Höchstsatz (3,5fach) bei einzelnen GOZ-Positionen als ungerechtfertigt zurückgewiesen.

Das Gericht folgte einem Urteil der Kammer vom 28.06.2005 - 3 K 219/04 - in dem zu den in Rede stehenden Rechtsfragen ausgeführt wurde, dass ein Überschreiten des 2,3fachen Gebührensatzes nach § 5 Abs. 2 Satz 4 2. Halbsatz GOZ nur zulässig sei, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien, also Schwierigkeit und Zeitaufwand der einzelnen Leistung, die Umstände bei der Ausführung sowie die örtliche Verhältnisse, dies rechtfertigen.

In vorliegendem Falle sei festzustellen, dass die Begründung zur Überschreitung des Schwellenwertes hinsichtlich der GOZ-Positionen sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht ausreichend sei. Mehr als in der vorliegenden Stellungnahme könne ein Zahnarzt kaum zur Begründung vorlegen.



	VG Saarland
(U. v. 06.09.2005)

Az: 3 K 26/05
	Das Gericht hatte in seiner Entscheidung die beihilferechtliche pauschalierte Ablehnung der Überschreitung des Schwellenwertes (2,3fach) bis zum Höchstsatz (3,5fach) bei einzelnen GOZ-Positionen als ungerechtfertigt zurückgewiesen.

Die Beihilfestelle begründete die Kürzung zunächst damit, dass es sich bei den Gründen für die Überschreitung des Schwellenwertes ihrer Ansicht nach um „individuelle Rahmenbedingungen“ handle und stattdessen im Einzelfall dargelegt werden müsse, warum gerade diese Behandlung besonders zeitaufwändig oder schwierig sei oder in welcher Weise sie sich sonst von den üblichen, mit dem Schwellenwert abgegoltenen Fällen unterscheide.

Das Gericht folgte einem Urteil der Kammer vom 28.06.2005 - 3 K 219/04 - in dem zu den in Rede stehenden Rechtsfragen ausgeführt wurde, dass ein Überschreiten des 2,3fachen Gebührensatzes nach § 5 Abs. 2 Satz 4 2. Halbsatz GOZ nur zulässig sei, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien, also Schwierigkeit und Zeitaufwand der einzelnen Leistung, die Umstände bei der Ausführung sowie die örtliche Verhältnisse, dies rechtfertigen.

In vorliegendem Falle sei festzustellen, dass die Begründung zur Überschreitung des Schwellenwertes hinsichtlich der GOZ-Positionen sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht ausreichend sei. Mehr als in der vorliegenden Stellungnahme könne ein Zahnarzt kaum zur Begründung vorlegen.



	VG Saarland


(U. v. 28.06.2005)

Az: 3 K 219/04
	Das Gericht hat in seiner Entscheidung die beihilferechtliche pauschalierte Ablehnung der Überschreitung des Schwellenwertes (2,3fach) bis zum Höchstsatz (3,5fach) bei einzelnen GOZ-Positionen als ungerechtfertigt zurückgewiesen.

Im vorliegenden Fall war mit der Begründung „stark eingeschränkte Mundöffnung“ für die endodontische Behandlung des Zahnes 27 bei den GOZ-Pos. 236, 240, 241 und 244 der 3,5fache Satz berechnet worden. Bezüglich der GOZ-Pos. 244 war als zusätzliche Schwierigkeit das verfahren der „lateralen Kondensation“ angegeben worden.

Das Gericht führte in seiner Entscheidung aus, dass ein Überschreiten des 2,3fachen Gebührensatzes nach § 5 Abs. 2 Satz 4 2. Halbsatz GOZ nur zulässig sei, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien, also Schwierigkeit und Zeitaufwand der einzelnen Leistung, die Umstände bei der Ausführung sowie die örtliche Verhältnisse, dies rechtfertigen.

In vorliegendem Falle sei festzustellen, dass die Begründung zur Überschreitung des Schwellenwertes hinsichtlich der GOZ-Positionen sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht ausreichend sei. Aufgrund der vorliegenden Stellungnahme der Ärztekammer des Saarlandes, Abteilung Zahnärzte sei dies zusätzlich nachvollziehbar dargelegt und begründet worden.



	OLG Düsseldorf
(U. v. 14.04.2005)

Az: I-8 U 33/04
	Der Patient wollte die Berechnung auch deshalb nicht gelten lassen, weil ihr durchgehend Steigerungssätze zu Grunde lagen, die über den Höchstsätzen der GOZ liegen. 
Auch dies sah das Gericht anders. Es war davon überzeugt, dass der Zahnarzt den Erwartungen und Qualitätsvorstellungen besonders anspruchsvoller Patienten gerecht werden will, die bereit sind, die Kosten für eine überaus zeitaufwändige und sorgfältige zahnmedizinische Behandlung ganz oder teilweise selbst zu tragen. Dann aber könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Preisgestaltung willkürlich ist oder gegen die berufsrechtliche Verpflichtung zu einer angemessenen Vergütung verstößt. In der amtlichen Begründung zur GOZ stünde ausdrücklich, dass eine Überschreitung des vorgegebenen Rahmens dann gerechtfertigt sein kann, wenn ein Zahnarzt seinen Praxisbetrieb nicht auf den Grundsatz einer kostengünstigen Behandlung ausrichtet, sondern in erster Linie darum bemüht ist, hinsichtlich der Präzision und Qualität seiner Leistungen den jeweils bestmöglichen Standard der aktuellen zahnmedizinischen Wissenschaft zu gewährleisten.
Auch bedurfte es im Rahmen der Berechnung keiner besonderen Begründung hinsichtlich der Überschreitung des Gebührenrahmens, da hier ja eine individuelle Honorarvereinbarung vorlag. Der Zahnarzt kann allenfalls gehalten sein, den Patienten bei dessen Ansprüchen gegenüber der Krankenversicherung zu unterstützen.



	AG Frankfurt
(U. v. 06.06.2002)

Az: 29 C 2794/99-11
	Das Amtsgericht Frankfurt hatte vorliegend zu entscheiden, ob es sich bei der Versorgung mit Veneers um eine ästhetische oder medizinisch notwendige Maßnahme handele.

Im vorliegenden Falle verklagte ein privat Krankenversicherter seine PKV auf Erstattung der angefallenen Kosten im Zusammenhang mit der Versorgung mit Veneers. Die PKV hatte die Versorgung mit keramischen Veneers als me​dizinisch nicht notwendig im Sinne des § 1 Abs. 2 AVB angesehen, Steige​rungsfaktoren in einzelnen Fällen nicht anerkannt und die Versorgung mit keramischen Veneers unter Zahnersatz subsumiert und daher lediglich mit 75% erstattet.

Nach Ansicht des Gerichts war im vorliegenden Falle unstrittig eine Behand​lungsbedürftigkeit der streitgegenständlichen Zähne gegeben. Die Beklagte habe im Rahmen ihrer versicherungsrechtlichen Bedingungen Kosten für die Versorgung der Zähne 14 – 23 und 42 mit Veneers zu ersetzen. Nach dem vorliegenden Gutachten des Sachverständigen, dem das Gericht voll und ganz folgte, sei die medizinische Notwendigkeit für die Versorgung mit Ve​neers ausreichend bewiesen und wissenschaftlich (DGZMK im Februar 2002) anerkannt.

Auf die Frage, ob Veneers der Prothetik oder den konservierenden Maßnah​men unterfallen, kam das Gericht zu folgendem Ergebnis: Da in den Allgemei​nen Versicherungsbedingungen der Beklagten aufgeführt sei, dass sonstige zahnärztliche Leistungen zu 100% erstattet würden, es sei denn, es handle sich um Zahnkronen, Zahnersatz, funktionsanalytische, funktionstherapeu​tische und implantologische Leistungen, die lediglich zu 75% erstattet würden, seien die hier erfolgten Keramikverblendschalen noch der Zahnkantenaufbau und auch nicht die erfolgten Teilkronen als ausdrückliche Ausnahme von einer 100%igen Erstattung aufgezählt. Soweit die Beklagte die Leistungen unter dem Begriff „Kronen“ zugeordnet wissen möchte, gehe die Unklarheit in der Formulierung in den Versicherungsbedingungen, ob es sich bei den er​brachten Leistungen um eine Zahn ersetzende und deshalb nur zu 75% erstattungsfähige oder aber um eine Maßnahme der Zahnerhaltung und damit um eine zu 100% erstattungsfähige Maßnahme handle, zu Lasten der Beklagten als Anwenderin der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



	LG Bochum
(U. v. 04.03.2002)

Az: 6 S 11/01
	Das Landgericht Bochum hat in einem Berufungsverfahren gegen das Urteil des Amtsgerichts Recklinghausen entschieden, dass der Arzt bei seiner Abrechnung nach GOÄ als nicht näher begründende Mittelgebühr den 2,3fachen Satz (bei ärztlichen Leistungen) und den 1,8fachen Satz (bei medizinisch technischen Leistungen) in Ansatz bringen kann.
Einer etwaigen Auslegung der Mittelgebühr mit dem Faktor 1,7 bei ärztlichen Leistungen (vgl. AG Essen, NJW 1988) folgte das Landgericht nicht. Das Landgericht folgte der ersten Meinung, weil es sich hierbei um die derzeit "herrschende Meinung" handelte.
Auch das hiergegen gerichtete pauschale Bestreiten der Angemessenheit der abgerechneten Gebühren sei unerheblich. Nur soweit der Mittelwert überschritten werde, habe der Arzt nämlich die Gründe hierfür dazulegen und zu beweisen (vgl. OLG Koblenz, NJW 1988, 2309).


	AG Burgwedel
(U. v. 21.02.2002)

Az: 73 C 45/01
	Das Gericht hatte sich u. a. mit der Frage zu beschäftigen, ob bei der GOZ-Pos. 211 die Begründung „erhöhter Zeitaufwand auf Grund mehrschichtiger Füllung zur optimalen Materialaushärtung“ als ausreichend erachtet werden konnte für eine Erhöhung des Steigerungsfaktors auf das 3,3fache.

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass unter der GOZ-Pos. 211 das Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial pp. abzurechnen sei und zwar mehr als 3-flächig oder Eckenaufbau. Bei einer solchen Leistungsbeschreibung reiche die obige Begründung nicht aus, denn die mehrschichtige Füllung (mehrflächig) sei schon in der Leistungsbeschreibung als solche enthalten, so dass ein höherer Steigerungssatz nicht berechnet werden könne.



	LG Hagen


(U. v. 30.10.2001)

Az: 1 S 122/01

Anmerkung:
	Ein Zahnarzt hatte im Rahmen einer prothetischen Behandlung den 3,0-fachen Steigerungssatz mit der Begründung: „Aufhebung aller Stützzonen bei umfangreichem ZE und unklarer Bisslage“ angesetzt.

Das Gericht hat diese Begründung nicht anerkannt, nachdem der beklagte Patient bestritten hatte, dass es sich hierbei um besondere Schwierigkeiten als Grund für die Faktorsteigerung gehandelt habe und hatte den Steigerungssatz für diese Tätigkeit auf den 2,3fachen Satz reduziert.

Der Zahnarzt und sein Rechtsbeistand waren der irrigen Auffassung, dass ein Bestreiten einer Faktorbegründung durch den Zahlungspflichtigen unzulässig sei und haben daher dem Gericht keinen Beweis für die angegebene Begründung der Steigerungssatzanhebung vorgelegt. Auf Grund dieses Versäumnisses folgt das Gericht dem substantiierten Sachvortrag des Beklagten und hat die Klage des Zahnarztes abgewiesen.

Das Gericht hat in diesem Urteil nicht ausgeführt, dass die Begründung: „Aufhebung aller Stützzonen bei umfangreichem ZE und unklarer Bisslage“ nicht als Steigerungssatz erhöhende Begründung bei einer ZE-Behandlung herangezogen werden könne, sondern musste aus rein prozessualen Gründen dem substantiierten Sachvortrag des Beklagten folgen, da der Kläger keinen Beweisantrag gestellt hat.



	BGH
(U. v. 09.03.2000)

Az: III ZR 356/98
	Revisionsurteil zur Entscheidung des OLG Hamm vom 14.08.1998 (Az: 20 U 223/97)

Die Parteien streiten über die Erstattung zahnärztlicher Behandlungskosten, die aufgrund einer geschlossenen Honorarvereinbarung, die ausnahmslos über dem 3,5fachen Gebührensatz nach § 5 Abs. 1 GOZ liegen, angefallen sind. Das LG  Bochum (Az: 3 O 592/93) hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben; das OLG Hamm als Berufungsgericht  hat die Klage hingegen größtenteils abgewiesen, weil der Zahnarzt keine wirksame Honorarvereinbarung i. S. d. § 2 Abs. 2 GOZ getroffen habe. Der BGH erachtete in seiner Entscheidung die getroffene Honorarvereinbarung als unzulässig (siehe hierzu unter § 2 GOZ – „Urteile“), so dass die beklagte Versicherung nur verpflichtet war, die zahnärztlichen Leistungen nach den Bemessungskriterien des § 5 GOZ zu erstatten.

Der Senat hat in diesem Zusammenhang die „besondere Qualität und Präzision der zahnärztlichen Leistung“, die in einer wirksamen Vereinbarung entsprechend honoriert werden könne, als den in § 5 Abs. 2 S. 1 GOZ aufgeführten Bemessungskriterien als nicht genügend angesehen.



	AG Dachau
(U. v. 18.01.2000)

Az: 2 C 1084/99
	Die besonderen Arbeitsschritte, die bei der Füllung eines Zahnes nach der Dentin-Bonding-Methode erforderlich werden, stellen nach Auffassung des Gerichts keine gesondert berechnungsfähige Leistung dar. Nach Auffassung des Gerichts handele es sich lediglich um zusätzliche Arbeitsschritte und damit um eine besondere Ausführung der im Gebührenverzeichnis aufgeführten Leistungen. Solche besonderen Ausführungen würden zwar die Ausschöpfung des Gebührenrahmens nach § 5 Abs. 2 GOZ nicht jedoch die gesonderte Berechnung dieser Leistung rechtfertigen.



	OVG Nordrhein-
Westfalen
(U. v. 03.12.1999)

Az: 12 A 2889/99
	Berufungsurteil zur Entscheidung des VG Düsseldorf vom 12.05.1999 
(Az: 26 K 499/98).

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Angemessenheit der geltend gemachten Aufwendungen nicht vorliegen würde, da bereits nach dem Wort-laut der GOZ dem 2,3fachen Gebührensatz die Funktion eines Schwellenwertes zukommen würde, dessen Überschreitung nur bei Vorliegen eng umschriebener Besonderheiten zulässig sei. Der erforderliche Ausnahmecharakter setze voraus, dass die Besonderheit gerade bei der Behandlung des betreffenden Patienten, abweichend von der Mehrzahl der Behandlungsfälle, aufgetreten sei. Vom Arzt allgemein oder häufig angewandte Behandlungen würden keine derartige Behandlung darstellen. 

Das OVG lehnte auch die vom behandelnden Zahnarzt für die Überschreitung des 2,3-fachen Gebührensatzes bei den GOZ-Pos. 221 und 222 vorgetragenen Begründungen:

· „erhöhter Zeitaufwand wegen spezieller Präparation für Keramikkrone/-Teilkrone“,

· verlängerte Einsetzzeit, da Säure-Ätztechnik und Sealer (= spezieller Verbindungskunststoff) nötig,

· erhöhter Zeitaufwand wegen differenzierter Farbnahme nötig,

· erhöhter Zeitaufwand wegen starkem Speichelfluss und spezieller Trockenlegung,

als nicht ausreichend ab, da sie nicht das Vorliegen besonderer Umstände nachvollziehbar machen würden. 

Der „Zeitaufwand“ gehöre zwar zu den Bemessungskriterien, die im vorliegenden Fall gegebene Begründung mache jedoch nicht deutlich, welcher Zeitaufwand entfaltet wurde, der die erbrachte Leistung gegenüber einem Durchschnittsfall qualifiziere. Gleiches gelte für die Begründung „verlängerte Einsetzzeit“, auch hier werde nicht deutlich in welchem Umfang und aus welchen Gründen sie von einer durchschnittlichen Einsetzzeit abweiche. 

Das Gericht bemängelte zudem, dass es sich bei den Begründungen für die Überschreitung des Schwellenwertes nicht um in der Person des Patienten liegende Umstände handeln würde. Die Auffassung des VGH Baden-Württemberg, auch Besonderheiten des angewandten Verfahrens hierbei zu berücksichtigen, wurde abgelehnt.



	LG Berlin
(U. v. 21.01.1999)

Az: 6 S 29/98
	Berufungsurteil zur Entscheidung des AG Tempelhof-Kreuzberg (Az: 15 C 570/96).

Das Gericht hat den Ansatz des 3,5-fachen Satzes bei der GOZ-Pos. 218  (Aufbaufüllung) wegen „der weitgehenden Zerstörung des Zahnes und der schwierigen Situation im Mund des Beklagten (Dsygnathie mit Distalbiss und tiefem Biss), die einen erhöhten Aufwand und eine erhöhte Sorgfalt erfordere“, als gerechtfertigt angesehen.

Die ebenfalls mit dem 3,5-fachen Satz berechneten GOZ-Pos. 221, 501 und 507 hat das Gericht aufgrund der oben genannten „schwierigen Situation im Mund des Beklagten“ ebenso als gerechtfertigt erachtet.



	AG Langenfeld
(U. v. 17.12.1998)

Az: 23 C 315/98
	Das Gericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die von einem Zahnarzt auf der Rechnung vorgenommene Begründung ausreiche und somit den berechneten Gebührensatz (Faktor 3,5) rechtfertige.

Das Gericht hielt die vorgenommene Begründung durch den Behand​​ler für ausreichend. „Mehr als dasjenige, was der Kläger zum Zwecke der Erläuterung vorprozessual bereits getan hat, würde das Maß alles Zumutbaren sprengen und kann von ihm nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) schlechterdings nicht verlangt werden, wobei diesseits hinreichend bekannt ist, dass die für die Bewilligung von Beihilfen zuständigen Behörden (wohl aufgrund der langjährigen Haushaltsmisere von Bund und Ländern) in zunehmenden Maße eine ausgesprochen restriktive Haltung einnehmen, wodurch Rechtsstreitigkeiten wie diese geradezu provoziert werden. Diese Handhabung kann aber nicht Beurteilungsgrundlage für den allgemein maßgeblichen zivilrechtlichen Maßstab der Angemessenheit der Vergütung sein. Bei anderweitiger Betrachtungsweise würde dann nämlich kaum noch ein Arzt seine Hauptaufgabe, d.h. die Behandlung von Kranken, erfüllen können, weil er nahezu pausenlos mit der Erläuterung seiner Rechnungen beschäftigt wäre“, so das Gericht.



	OLG Köln
(U. v. 16.06.1997)
Az: 5 U 35/97

	Nach der oben genannten Entscheidung vom 21.08.1996, hat das OLG Köln eine neue harte Linie im Hinblick auf die Verbindlichkeit von Heil- und Kostenplänen und insbesondere der dort angegebenen Steigerungssätze vertreten.

Im vorliegenden Fall hat der Zahnarzt für eine geplante, umfangreiche prothetische Versorgung einen HKP erstellt und dabei bei allen Positionen den Mittelsatz von 2,3fach angesetzt. Der HKP enthielt den Hinweis, dass bei Leistungen, bei denen der 2,3fache Satz überschritten wurde, eine entsprechende medizinische Begründung in der Liquidation ausgewiesen werde. In der Liquidation überschritt der Zahnarzt dann in vielen Positionen den Mittelsatz mit der pauschalen Begründung: „Erhöhter Zeitaufwand beim Exkavieren und Versorgen der Kavität“.

Erkennbarer Grund für den erhöhten Steigerungssatz war eine „übermäßige Ängstlichkeit“ des Patienten. Dies war jedoch dem Zahnarzt, wie das Gericht einem Schriftwechsel zwischen ihm und dem Patienten entnahm, bekannt.



	Fortsetzung

OLG Köln
(U. v. 16.06.1997)
Az: 5 U 35/97
	Das Gericht schloss aus dem Schriftwechsel, dass „dem Zahnarzt aufgrund der Vorbehandlung, die vor Erstellung des Befund- und Behandlungsplanes stattfand, die Erschwernisgründe, auf die er im wesentlichen und in erster Linie die erhöhten Sätze stütze, bereits bekannt waren“. Nach Ansicht des Senats rechtfertige dies die Feststellung, dass es dem Kläger (Zahnarzt) ohne weiteres möglich gewesen wäre, einen Großteil der angeblichen Erschwernisgründe bereits bei Erstellung des HKP zu berücksichtigen.

Aus diesen Gründen hat es das Gericht für angezeigt erachtet, die Rechnung des Zahnarztes einheitlich auf den 2,3fachen Steigerungssatz zurück zuführen. Des Weiteren hat das Gericht die Kosten der Zahntechnikrechnung auf die im HKP angegebene Höhe von (geschätzten) DM 9.000,- reduziert. Der Zahnarzt hatte die Zahn-Technik im Eigenlabor erstellt und statt der geschätzten DM 9.000,- DM 11.150,- in Rechnung gestellt. Trotz des Hinweises des Zahnarztes, dass die Laborkosten lediglich geschätzt werden könnten, war der Senat der Ansicht „es sei nicht ersichtlich, weshalb ein Zahnarzt, insbesondere ein solcher der über ein eigenes Labor verfügt, nicht in der Lage sein sollte, die zu erwartenden Laborkosten einigermaßen exakt im vorhinein zu bestimmen“.



	OLG Köln
(U. v. 21.08.1996)

Az: 5 U 196/95
	Dem Rechtsstreit lag eine umfangreiche Implantatversorgung zugrunde. Die Klägerin hatte sich dieser nach schriftlicher Einwilligung in ärztlichen Eingriff und nach Unterzeichnung von zwei Honorarvereinbarungen unterzogen, in denen sie sich zur Zahlung von insgesamt DM 38.900,- verpflichtete. Am Nachmittag implantierte der Zahnarzt in einer 6 ½-stündigen Operation vier Einblatt-Implantate und führte eine Hautlappenplastik durch. Nach acht Nachbehandlungen brach die Patientin die Behandlung ab und verlangte die Rückzahlung des Honorars, ein Schmerzensgeld von DM 20.000,-, Schadensersatz i. H. v. DM 13.500,- sowie Kostenerstattung von DM 420,-für ein Privatgutachten. Das LG Köln hatte den Zahnarzt zur Rückzahlung des gesamten Honorars sowie zur Zahlung von DM 10.000,- Schmerzensgeld verurteilt.

Das OLG Köln anerkannte einen Honoraranspruch des Zahnarztes i. H. v. DM 26.500,- und lehnte einen Schmerzensgeldanspruch ab. In Höhe von rund DM 12.500,- gab das Gericht dem Rückforderungsanspruch der Patientin statt. Dieser Betrag ergab sich dadurch, dass das Gericht sämtliche mit dem Faktor 5 errechnete Gebühren auf den 2,3fachen Steigerungssatz reduzierte. Das Gericht führte dazu aus: „Eine weitere Voraussetzung für die Erhebung einer über der Regelspanne liegenden Gebühr besteht bei der Privatliquidation ferner darin, dass der Zahnarzt den Patienten vor der Kosten verursachenden Behandlung darauf hinweist, es sei mit einer außergewöhnlichen Besonderheiten zu rechnen, die eine höhere Gebühr erfordere, es sei denn, dass dies nicht voraussehbar ist und sich erst während der Behandlung, gleichsam intraoperativ ergibt. Eine solche vorherige Hinweispflicht folgt zwar nicht aus den Bestimmungen der GOZ, nach Ansicht des Senats ergibt sich das aber als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag. Für den Patienten stellt sich eine Zahnbehandlung wegen der nicht selten beträchtlichen Kosten und des Umstandes, dass er häufig einen erheblichen Teil davon nicht auf einen Versicherer abwälzen kann, zunehmend als ein Faktor dar, den er bei seiner privaten Lebensführung einzukalkulieren hat. Er muss deshalb wissen, welche Kosten warum voraussichtlich entstehen werden. Da die Kosten wesentlich auch davon beeinflusst werden, welchen Multiplikator der Behandler jeweils voraussichtlich i. S. v. § 5 Abs. 1 GOZ für angemessen hält, hat der Patient Anspruch darauf, auch darüber vorab unterrichtet zu werden, schon um ihm Gelegenheit zu lassen, sich in anderweitige kostengünstigere Behandlung zu begeben.



	BVerwG
(U. v. 30.05.1996)

Az: 2 C 10.95
	Revisionsurteil zur Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen vom 18.01.1995 (Az: 12 A 841/92).

Die Abrechnung zahnärztlicher Leistungen ist hinsichtlich ihrer Angemessenheit grundsätzlich sowohl von der Beihilfestelle als auch durch die Verwaltungsgerichte voll überprüfbar. Nur wenn ausnahmsweise bei objektiver Betrachtungsweise ernsthafte widerstreitende Auffassungen über die Berechtigung eines Gebührenansatzes bestehen, ist dieser beihilferechtlich als angemessen anzusehen, soweit der vom Zahnarzt in Ansatz gebrachte Betrag einer zumindest vertretbaren Auslegung der Gebührenordnung entspricht und der beihilfepflichtige Dienstherr nicht für rechtzeitige Klarheit über die von ihm vertretene Auslegung gesorgt hat.

Dem Ausnahmecharakter des Überschreitens des Schwellenwertes widerspräche es nicht, wenn schon eine vom Zahnarzt allgemein oder häufig, jedenfalls nicht nur bei einzelnen Patienten wegen in ihrer Person liegender Schwierigkeiten angewandte Behandlung als eine das Überschreiten des Schwellenwertes rechtfertigende Besonderheit angesehen würde.

Im vorliegenden Fall wurden vom Gericht die Begründungen: motorische Unruhe, große Angst, stark zerstörter Zahn, Wurzelkaries und Erschwerung durch Vorpräparation als zu allgemein angesehen, da diese Kriterien zudem nicht mit der Person des Patienten begründet wurden.




	In diesem Urteil hat das OLG (siehe hierzu auch Abhandlung unter § 1 GOZ „Urteile“) u. a. ausgeführt, dass die Angemessenheit von Gebühren nur dann festgestellt werden könne, wenn das Honorar entsprechend den in § 5 Abs. 2 GOZ niedergelegten Kriterien begründet werde, denn die Gebührenordnung biete zur Überprüfung der Angemessenheit einen zuverlässigen Anhalt. Soweit der Versicherungsnehmer die Erstattung von über die Regelgebühr hinausgehenden Gebühren geltend mache, hätte dies besonders gerechtfertigt werden müssen, und zwar von dem die Leistungshöhe bestimmenden, behandelnden Zahnarzt. Die Kosten-Struktur der zahnärztlichen Praxis ist hierbei für die Gebührenfestsetzung unerheblich; es ist allein auf die einzelnen zahnärztlichen Leistungen abzustellen.


	


	„Die Rechnung des Klägers entspricht den Erfordernissen des §§ 5 Abs. 2, 10 GOZ, die Rechnung enthält insb. die in § 10 geforderten Kriterien für eine nachprüfbare Rechnung. Dem Beklagten ist darin zuzustimmen, dass es dem Kläger verwehrt ist, lediglich schematisch einen Gebührensatz von 2,3 anzusetzen. Auch im Rahmen von Gebührenleistungen zwischen dem 1,0- und dem 2,3fachen Satz ist der Antragsteller verpflichtet, den Erhöhungssatz entsprechend dem Umfang und der Schwere der erbrachten Leistung einzusetzen. Anders als bei der den 2,3fachen Satz überschreitenden Gebühr obliegt es im Rahmen dieser Gebührenspanne jedoch dem Beklagten, den Nachweis zu erbringen, dass die Gebühr unangemessen ist“.

Nach Auffassung des Gerichts ist ein generelles Bestreiten des Beklagten allein nicht ausreichend.


	


	Das Gericht ist der Auffassung, dass die vom klagenden Zahnarzt in seiner Rechnung angeführten Begründungen für die berechneten Gebührensätze den Ansatz des das 2,3fache übersteigenden Steigerungssatzes, als angemessen rechtfertigen. Das Gericht schloss sich dabei den Ausführungen des Gutachters an:

· Der 3,5fache Gebührensatz bei der Untersuchung ist begründet, da ein erhöhter Zeitaufwand von 1,5 Stunden vorlag, der insbesondere durch die Anamnese (Krankenvorgeschichte) begründet war.

· Bei der GOZ-Pos. 403 wurde als besondere Schwierigkeit „subgingivales Konturieren“ angeführt. Das „schonende Beschleifen zur Formgebung bei der Arbeit unterhalb des Zahnfleischrandes sei erschwert, bedingt durch erschwerte Sichtverhältnisse und den engen, auf kleinste Bewegungen reagierenden Arbeitsbereich“.

· „Entfernen von kariösem Zahngewebe mittels eines Handinstruments“ – vergleichbar mit einem kleinen scharfen Löffel (Excavator) - wurde als Begründung für erhöhten Zeitaufwand und erhöhte Schwierigkeit akzeptiert.

· Als rechtfertigende Begründung zu GOZ-Pos. 234 wurde vom Gericht angesehen, dass beim „Beschleifen eines Zahnes mit jugendlicher Pulpa“ ein gesteigertes vorsichtiges Verhalten erforderlich ist, welches zu einem erhöhten Zeitaufwand führt. Die Verwendung eines Lentulo zur Herstellung einer medikamentösen Einlage nach GOZ-Pos. 234 bedeutet bei engen Zahnkanälen eine besondere Schwierigkeit und einen erhöhten Zeitaufwand.

· Bei der GOZ-Pos. 244 wurde als Begründung für erhöhte Schwierigkeit und erhöhten Zeitaufwand anerkannt: „Extrem enge und stark zur Wange gekrümmte Wurzel“.

· GOZ-Pos. 216, 217, 221 und 222: „Stark erniedrigte Schmerzschwelle des Patienten, trotz mehrfacher Anästhesien, schwer stillbare Blutungen und erhöhte Salivation“, bedingten erhöhte Schwierigkeit und erhöhten Zeitaufwand.

Nach Auffassung des Gerichts weichen die vom Kläger erbrachten Leistungen von denen ab, die nach der GOZ den Regelfall darstellen und rechtfertigen somit die Überschreitung des 2,3fachen Gebührensatzes.


	

	AG Düsseldorf
(U. v. 30.08.1994)

Az: 39 C 3693/94
	„Gemäß § 5 Abs. 2 GOZ hat der Zahnarzt innerhalb des Gebührenrahmens das Honorar nach billigem Ermessen zu bestimmen. Dabei hat er die von § 5 Abs. 2 GOZ vorgegebenen Bemessungskriterien zu beachten und darf den 2,3fachen Gebührensatz nur überschreiten, wenn Besonderheiten der Bemessungskriterien dies rechtfertigen. In einem solchen Fall muss eine schriftliche Begründung gegeben werden, die die im Einzelfall ausschlaggebenden Aspekte der Bemessungskriterien zum Ausdruck bringt. Das Gesetz enthält keine Beschränkung auf patientenbezogene Umstände. Legt man dies zugrunde, so wurde die Überschreitung des Regelrahmens mit dem außergewöhnlich hohen Zeitaufwand infolge der beim Beklagten erforderlichen konservierenden Versorgung ausreichend begründet.“




	Gem. § 5 Abs. 2 GOZ darf in der Regel eine Gebühr nur zwischen dem 1,0 und dem 2,3fachen Gebührensatz liegen. Eine Überschreitung ist nur zulässig, wenn dies durch Schwierigkeit, Zeitaufwand sowie Umstände des Einzelfalles dies rechtfertigen. Im vorliegenden Fall hat der behandelnde Zahnarzt die GOZ jedenfalls in der Weise ausgelegt, dass die Arbeitsvor​gänge die Schwellenwertüberschreitung rechtfertigen.


	


BVerwG
(U. v. 17.02.1994)

Az: 2 C 12.93


	Revisionsentscheidung zum Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 17.09.1992 (Az: 4 S 2084/91).

Das BVerwG führte hierzu aus, dass der Überschreitung des 2,3fachen Satzes zwar rechtliche Bedenken entgegenstehen, weil es dem Ausnahmecharakter solcher Überschreitungen widerspräche, wenn schon eine häufig, nicht nur bei einzelnen Patienten wegen in ihrer Person liegender Schwierigkeiten angewandte Verfahrensweise als rechtfertigende Besonderheit angesehen würde. Der vom Berufungsgericht mit eingehender Begründung und in Übereinstimmung mit sachverständigen Stellungnahmen zweier Bezirkszahnärztekammern vertretenen Auslegung der Gebührenordnung könne nicht widersprochen werden, dass es sich um eine vertretbare Rechtsauffassung handle. Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen, deren Berechnung auf einer zweifelhaften Auslegung der einschlägigen Gebührenordnung beruht, sind beihilferechtlich schon dann als angemessen anzusehen, wenn der vom Zahnarzt in Rechnung gestellte Betrag einer zumindest vertretbaren Auslegung der Gebührenordnung entspricht und der beihilfepflichtige Dienstherr nicht für rechtzeitige Klarheit über die von ihm vertretene Auslegung gesorgt hat.

Mit diesem Urteil hat das BVerwG zwar die in der Vergangenheit zur Erhöhung des Steigerungssatzes herangezogene „verfahrensbezogene“ Begründung als vertretbar angesehen; gleichzeitig hat das Gericht den entsprechenden Dienstherren der Beihilfestellen jedoch auch aufgezeigt, dass die Revision nur deshalb zurückgewiesen worden sei, weil es an einer entsprechenden Klarstellung den Beihilfeberechtigten gegenüber gefehlt hat. Es ist deshalb in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass die Beihilfestellen ihre gegenteiligen Auffassungen zur Berechenbarkeit bestimmter GOZ-Positionen veröffentlichen werden. Dies würde dann bedeuten, dass in den Fällen, in denen die Beihilfestelle die von ihr vorgenommene Auslegung umstrittener Regelungen rechtzeitig durch einen veröffentlichten ausdrücklichen und konkreten Hinweis zu den Beihilfevorschriften vorab klargestellt hat, es auch in Zukunft dabei bleibt, dass der Beihilfeberechtigte vor die Wahl gestellt ist, mit seinem Dienstherrn eine rechtliche Auseinandersetzung zu führen oder den an sich auf die Beihilfestelle entfallenden Anteil des Rechnungsbetrages selbst zu tragen.


	


	AG Hannover
(U. v. 12.01.1993)

Az: 535 C 6994/92
	„Eine Beratung über eine Dauer von 30 Minuten ist als besonderer Zeitaufwand i. S. d. § 5 Abs. 2 S. 1 GOZ anzusehen, denn die gewöhnliche Länge wird in der GOÄ, die hinsichtlich der Beratung anzuwenden ist, mit 15 Minuten auf die Hälfte festgelegt. Die Gebräuchlichkeit einer Arbeitsmethode (hier: Wurzelkanalaufbereitung des Zahnes 17 lateral kondensiert und von mehreren Anproben begleitet) hindert nicht, wegen erhöhtem Zeitaufwand gemäß 
§ 5 Abs. 2 S. 1 GOZ, eine erhöhte Gebühr abzurechnen. „Erschwerter Zugang zu den Zähnen 16, 17 und 18“ rechtfertigt nicht einen höheren Steigerungssatz wegen erhöhter Schwierigkeit anzusetzen da der hintere Zahnbereich bei jedem Menschen anatomisch schwer zugänglich und somit keine Besonderheit darstellt. Etwas anderes könnte nur gelten, wenn eine regelrechte Kieferklemme vorläge.“




	Der Zahnarzt ist grundsätzlich verpflichtet, die Gebühr individuell für jeden Einzelfall festzusetzen. Dabei ist für den einfachsten Fall der Einfachsatz zu nehmen und beim schwierigsten Fall den höchsten Faktor heranzuziehen. Bei der Begründungspflicht genügt auf keinen Fall die bloße Nennung der Bemessungskriterien nach § 5 Abs. 2 GOZ. Es muss vielmehr je nach Einzelfall eine individuelle Begründung erarbeitet werden.


	


	„Eine Überschreitung des Schwellenwertes gem. § 5 Abs. 2 GOZ bei Anwendung der Säureätz-Technik, Mehrschicht-Fülltechnik ist gerechtfertigt. Grund dafür ist, dass es sich hierbei um ein „besonders aufwendiges Verfahren“ handelt, insbesondere wenn es im Frontzahnbereich angewendet wird. Da für dieses Verfahren im Gebührenverzeichnis keine besondere Leistungsziffer vorhanden ist, könne nur im Rahmen der Gebührenbemessung - durch Überschreitung des Schwellenwertes - dem  Rechnung getragen werden.“


	


VGH Baden-Württemberg
	(U. v. 17.09.1992)

Az: 4 S 2084/91
	„Im Rahmen der Gebührenbemessung nach § 5 Abs. 2 GOZ können nicht nur „patientenbezogene“ Umstände Berücksichtigung finden, sondern auch Besonderheiten des angewandten Verfahrens und der zahnärztlichen Ausführung. § 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ bezieht die Bemessungskriterien der Schwierigkeit, des Zeitaufwandes und der Umstände auf die einzelne Leistung. Die Gebührenbemessung ist damit leistungsbezogen und nicht personenbezogen. Aus diesem Grund können bestimmte Techniken als „Umstand“ i. S. v. 
§ 5 Abs. 2 GOZ - z. B. Schmelzätztechnik und Verblendtechnik - zu einem erhöhten Steigerungssatz herangezogen werden. Bei der Verblendtechnik müsse durch zusätzliches Beschleifen an der Außenfläche als auch auf der Okklusalflächen zusätzlicher Platz geschaffen werden, der mit einer Annäherung an den Nerv und damit mit einer äußerst vorsichtigen und zeitaufwendigen Arbeitsweise verbunden sei. Hinzukomme bei verblendeten Kronen, dass ein zusätzliches Kriterium (die Farbe) geprüft und angepasst werden müsse, was ebenfalls zu einem erhöhten Zeitaufwand führe. Dies berechtige somit, dass der Schwellenwert überschritten werde.“ 

Gegen dieses Urteil wurde Revision eingelegt. Siehe hierzu Urteil des BVerwG vom 17.02.1994 (Az: 2 C 12.93).





	Die Gebührenbemessung ist damit leistungsbezogen, nicht personenbezogen. Darüber, worin die Schwierigkeiten, der Zeitaufwand und die Umstände der einzelnen Leistung ihre Ursache haben, sagt die GOZ nur insoweit etwas aus, als sie in § 5 Abs. 2 Satz 2 regelt, dass die Schwierigkeit der einzelnen Leistung auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein kann. Das lässt (zumindest auch) die Berücksichtigung personenbezogener Umstände zu. Hieraus kann indessen nicht geschlossen werden, dass nur personenbezogene Umstände berücksichtigt werden dürfen“. Die Verblendung einer Vollkrone kann die Überschreitung des 2,3fachen Steigerungssatzes rechtfertigen.

Siehe hierzu die Ausführungen im Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 17.09.1992 (4 S 2084/91).


	


	Beihilfe eines Beamten wurde bei 11 Doppelkronensystemen vom 3,5fachen auf den 2,3fachen Satz von bei Beihilfestelle gekürzt, obwohl erhöhter Zeitaufwand und erhöhter Schwierigkeitsgrad angegeben wurde.

Laut Gericht ist die Überschreitung der Regelspanne für die 11 Dop​pelkronensysteme nicht gerechtfertigt. „Jede Begründung muss sich auf die in § 5 Abs. 2 GOZ genannten Steigerungskriterien zurückführen lassen und zudem darlegen, da Besonderheiten dieser Kriterien nach billigem Ermessen ein Überschreiten des Schwellenwertes erlauben. Auch wenn stichwortartige Kurzbegründung ausreicht, so muss doch die Besonderheit der Einzelfallleistung erkennbar sein“. Nicht genügt: „erhöhte Schwierigkeit“, „erhöhter Zeitaufwand“ oder „erschwerte Umstände bei der Ausführung“. Diesen Begründungen fehlt es an der Darlegung der Umstände.


	


	Das Gericht hatte Bedenken gegen den durchgängigen Ansatz des 6-fachen Gebührensatzes. „Weder der Umfang der Sanierung noch der Zeitaufwand oder der Würgereiz rechtfertigen einen durchgehenden Ansatz der Höchstgebühr“.

	


LG Düsseldorf

	„Eine Begründung braucht normalerweise zwar nur stichwortartig zu erfolgen, der Zahnarzt muss aber in der Lage sein, im Falle von Nachfragen des Patienten eine ausführliche Begründung abzugeben. Dabei darf er sich nicht mit Allgemeinplätzen begnügen, sondern muss darlegen welche konkreten Schwierigkeiten oder ähnliches vorhanden waren. Zur Begründung des verlangten 3,5fachen Gebührensatzes hat der Zahnarzt eine nur „Geringe Mundöffnung“ beim Patienten angegeben; welche Schwierigkeiten hierdurch konkret bei der Behandlung entstanden sind, hat er hingegen nicht ausgeführt. Diese Angabe ist jedoch zu allgemein gehalten und genügt damit nicht dem Begründungserfordernis des § 5 Abs. 2 GOZ“.


	


AG Oberhausen

	Der Beklagte hat auch nicht nachvollziehbar dargelegt, welchen Zeitaufwand er bei den GOZ-Pos. 501, respektive 221, abzurechnenden zahnärztlichen Leistungen als normal ansetzt und welchen Umfang der „höhere“ Zeitaufwand besessen hat. Dass der Aufwand außerhalb der Schwankungs-breite gelegen hat, ist durch die Leerformel „höheren Zeitaufwand“ nicht belegt. Als Grund für den „höheren Zeitaufwand“ hat der Beklagte die „besondere präparatorische Schwierigkeit“ angeführt. Auch hier wird nicht erkennbar, worauf die Abweichung von Normalität der präparatorischen Schwierigkeit beruht. Dies hätte vom Beklagten näher dargelegt werden müssen.“


	


	„Erhöhter Steigerungssatz über den Regelsatz hinaus ist auch durch die Anwendung einer besonderen Technik, hier der Schmelzätztechnik gerechtfertigt. Durch diese Technik wurden bestimmte Mehraufwendungen erforderlich, die einen erhöhten Zeitaufwand zur Folge haben.“


	


AG Adelsheim
	(U. v. 08.11.1990)

Az:  C 132/90


	Als Begründung wurde anerkannt: „Divergierende Brückenpfeiler“.
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